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Bezeichnung 
 
Zusammenarbeit zwischen Landeshauptstadt und Polizeibehörden 
Verteiler                                                                                                                                         Tag 
 
Der Oberbürgermeister 06.06.2006 
 
Für die Frage der Zuständigkeit der Überwachung von öffentlichen Open-Air-Veranstaltungen 
zwischen Polizei und Stadtordnungsdienst ist folgendes festzustellen: 
 
Bei öffentlichen Open-Air-Veranstaltungen erhalten die Veranstalter entsprechend dem im 
Stadtrat eingereichten Konzept von Seiten des Fachbereichs Bürgerservice und Ordnung 
konkrete Vorgaben zu den einzuhaltenden Immissionsrichtwerten. Die jeweiligen 
Ordnungsverfügungen werden vorab an die Polizeidirektion Magdeburg übersandt. 
Diese Veranstaltungen werden grundsätzlich von Seiten des Stadtordnungsdienstes im Rahmen 
des Präsenzdienstes begleitet und überprüft. Die konkreten Einsatzzeiten zu den jeweiligen 
Veranstaltungen werden individuell und nach Bedarf mit der Polizeileitstelle abgestimmt. Sofern 
es während der Veranstaltungen erforderlich ist, wird die Polizei um Amts- bzw. Vollzugshilfe 
gebeten. 
 
 
 
Holger Platz 
 
 
 
 


